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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Im Nachgang an die Behandlung der Überbrückungsleistungen (ÜL) für ältere
Arbeitslose im Ständerat waren die ÜL vermehrt Thema in den Medien. Die NZZ
vermutete, dass eine Vorlage mit so vielen Änderungen, wie sie der Ständerat
vorgenommen habe, unter normalen Umständen an die Kommission zur Beratung
zurückgewiesen würde. Dies sei in diesem Fall aber nicht möglich, da der Bundesrat auf
eine schnelle Behandlung der Vorlage und ihren Abschluss vor der Abstimmung über die
Begrenzungsinitiative poche. Die ÜL sollten als Argument gegen die Notwendigkeit der
Begrenzungsinitiative dienen, betonte die Zeitung. Entsprechend waren für die
Frühjahrssession 2020 auch vier Termine im Nationalrat und drei Termine im Ständerat
zur Behandlung dieses Geschäfts reserviert. Ende Februar schrieben SVP-
Parteipräsident Rösti (svp, BE) und Fraktionschef Aeschi (svp, ZG) einen Brief an die
Büros von National- und Ständerat mit der Forderung, das
Differenzbereinigungsverfahren zu den ÜL vom Sessionsprogramm zu streichen. «Eine
seriöse und verantwortungsvolle gesetzgeberische Arbeit in dieser kurzen Frist ist nicht
möglich», erklärten sie im Brief. Ständeratspräsident Stöckli (sp, BE) erwiderte, dass das
Behandlungstempo lediglich davon abhänge, ob die Vorlage bereit, also von der
Kommission vorberaten sei. Die Büros lehnten den Antrag der SVP ab und liessen das
Sessionsprogramm unverändert.
Der Nationalrat eröffnete denn auch gleich seine Frühjahrssession mit der Beratung
der ÜL und beschäftigte sich zuerst mit zwei Minderheitsanträgen Rösti. Eine
Minderheit verlangte, die Beratung des Geschäftes bis nach der Abstimmung über die
Begrenzungsinitiative auszusetzen, die zweite beantragte Nichteintreten. Der SVP-
Präsident zeigte sich zwar erfreut darüber, dass die Probleme älterer Arbeitnehmender
thematisiert würden, kritisierte jedoch die Lösung des Bundesrates, «diese Leute in die
Rente zu schicken, statt ihnen Arbeit zu geben». Rösti führte die Probleme der älteren
Arbeitnehmenden auf die Einwanderung zurück und betonte, dass die
Stimmberechtigten hier mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative hätten
Gegensteuer geben wollen. Dass ein Zusammenhang mit der Einwanderung bestehe,
hätten nun auch die anderen Parteien bestätigt, indem sie die ÜL dringend noch vor
der Abstimmung über die Begrenzungsinitiative «durchpeitschen» wollten. Stattdessen
müsse man sich für die Differenzbereinigung mehr Zeit nehmen, «wie es sich bei einem
so wichtigen Geschäft für ein seriöses Parlament gehört». Ohne auf die Kritik der SVP
bezüglich der viel zu knappen Zeit einzugehen, lehnte der Nationalrat beide
Minderheitsanträge ab: Mit 143 zu 54 Stimmen sprach sich der Rat gegen eine
Verschiebung der Behandlung und mit 140 zu 56 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für
Eintreten aus. Nichteintreten fand über die SVP-Fraktion hinaus Zustimmung bei drei
Mitgliedern der FDP; Lorenzo Quadri (lega, TI) hingegen sprach sich für eine
Detailberatung des Geschäfts aus. 
In der Detailberatung nahm Kommissionssprecher Philippe Nantermod (fdp, VS) die
Verbindung zur Personenfreizügigkeit in seiner Argumentation auf und betonte, dass
man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten solle («qu'on ne jette pas le bébé avec
l'eau du bain»): Statt einer Kündigung der Personenfreizügigkeit solle man besser für
die besonders stark betroffenen Personen eine konkrete Lösung finden. Eine solche
Lösung sei das von ihm und Kommissionssprecherin Mattea Meyer (sp, ZH) vorgestellte
Konzept zur Überbrückungsrente der SGK-NR. Dieses orientiere sich, stärker noch als
die Lösung des Ständerats, an den EL, weite aber das Feld der möglichen Bezügerinnen
und Bezüger aus. Entsprechend rechnete die Kommission ab 2028 mit 6'200
Beziehenden und Kosten von CHF 270 Mio. pro Jahr, verglichen mit der ständerätlichen
Version von 1'700 Beziehenden bei CHF 70 Mio. und des Bundesratsvorschlags mit
4'700 Beziehenden und Kosten von CHF 230 Mio. Die Orientierung an den EL habe den
Vorteil, dass die Überbrückungsrente weniger attraktiv sei als in der bundesrätlichen
Version und damit Personen mit ÜL gegenüber arbeitenden Personen nicht
bessergestellt würden. 
In der Detailberatung waren drei Punkte zentral: Anspruchsbeginn und -ende,
Anspruchsvoraussetzungen sowie die Höhe der Leistungen. Bezüglich Anspruchsbeginn
und -ende wollte die Kommissionsmehrheit, dem Ständerat folgend, die Grenze bei 60
Jahren belassen; die Minderheiten I Sauter (fdp, ZH), II Dobler (fdp, SG) und III Prelicz-
Huber (gp, ZH) bevorzugten Grenzen von 62 Jahren, 3 Jahren vor offiziellem
Renteneintritt und 57 Jahren. Anders als der Ständerat wollte die Kommissionsmehrheit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.03.2020
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die Leistungen aber nur für diejenigen Personen, die voraussichtlich sowieso EL
beziehen müssten, zeitlich bis zum ersten Bezugstermin der AHV-Altersrente
beschränken. Allen anderen wollte sie ÜL bis zum ordentlichen AHV-Rentenalter
ermöglichen. Eine Minderheit Rösti sprach sich dafür aus, diesbezüglich dem Ständerat
zu folgen. Die verschiedenen Minderheiten kamen jedoch nicht über 71 Stimmen
hinaus; die grosse Kammer folgte bezüglich Anspruchsbeginn und -ende überall der
Kommissionsmehrheit. 
Auch bei den Anspruchsvoraussetzungen lagen verschiedene Minderheiten vor. Die
Kommissionsmehrheit schlug vor, die vom Ständerat gutgeheissene Altersbegrenzung
zu streichen. Somit könnten ÜL zwar erst ab 60 Jahren bezogen werden, jedoch auch
von Personen, die bereits vor Erreichen des 60 Altersjahrs ausgesteuert worden waren.
Auch die Notwendigkeit, 10 der 15 Jahre vor der Aussteuerung ein definiertes
Mindesteinkommen erhalten zu haben, wollte die Kommission streichen und
stattdessen die Voraussetzung einbauen, dass 5 der nötigen 20 Jahre, in denen die
Person in der AHV versichert war, nach dem Alter von 50 Jahren stattfanden. Zudem
wollte die Kommission bei den Mindestbeträgen Erziehungs- und
Betreuungsgutschriften gemäss AHVG berücksichtigen und das für einen ÜL-Bezug
notwendige Reinvermögen halbieren. Die Minderheiten I Sauter und II Dobler wollten
mehrheitlich dem Ständerat folgen, aber die ÜL nur Personen, die ab einem Alter von
62 Jahren (Sauter) respektive drei Jahre vor dem Rentenalter (Dobler) ausgesteuert
wurden, ausbezahlen sowie ebenfalls beim Mindesterwerbseinkommen Erziehungs-
und Betreuungsgutschriften anrechnen. Auf Letztere wollte hingegen eine Minderheit
Rösti verzichten. Die Kommissionsmehrheit setzte sich jedoch auch in der Frage der
Anspruchsvoraussetzungen gegen sämtliche Minderheiten durch und der Nationalrat
entschied überdies, dass der Bundesrat Ausnahmebestimmungen für Personen, die
diese Ansprüche nicht erfüllen, schaffen können solle. 
Eine gewichtige Differenz zum Ständerat schuf der Nationalrat bezüglich der Höhe der
Leistungen. Hier mache es keinen Sinn, eine Obergrenze für die ÜL festzulegen, wie es
Bundesrat und Ständerat getan hatten, da gemäss dem Modell der EL die anerkannten
Ausgaben klar festgelegt seien, betonten Mattea Meyer und Philippe Nantermod für die
Kommission. Mit 117 zu 70 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) setzte sich die
Kommissionsmehrheit diesbezüglich gegen eine Minderheit Rösti, die den Betrag auf
den doppelten allgemeinen Lebensunterhalt gemäss EL beschränken wollte, durch.
Damit zusammenhängend sprach sich der Rat auch für eine separate Vergütung der
Krankheits- und Behinderungskosten sowie für eine Steuerbefreiung der ÜL aus. 
Auch in den meisten anderen Punkten zeigte sich die Kommissionsmehrheit
erfolgreich. So sollen etwa ÜL auch ins Ausland exportiert werden dürfen und die
Sozialhilfe bei den anrechenbaren Einnahmen nicht angerechnet werden. Zudem kann
der Bundesrat die Pflicht für ÜL-Beziehende schaffen, jährlich nachzuweisen, dass sie
sich um eine Stelle bemühen. Dieser Punkt war zuvor in den Medien diskutiert worden,
weil der Ständerat mit der Einführung einer entsprechenden Pflicht die Bemühungen
des Bundesrates, die ÜL als Vorruhestandsregelung, nicht als
Arbeitslosenentschädigung aufzustellen, torpediert hatte. Wichtig ist die Frage, ob die
ÜL eine Arbeitslosenentschädigung darstellen oder nicht, weil bei
Arbeitslosenentschädigungen gemäss Personenfreizügigkeit auch die Jahre
angerechnet werden müssten, in denen eine Person im EU-Raum Arbeitslosenbeiträge
bezahlt habe. Bei einer Vorruhestandsregelung müssten jedoch nur die Arbeitsjahre in
der Schweiz angerechnet werden. Die nationalrätliche Version gebe dem Bundesrat nun
die Möglichkeit, hier schnell zu reagieren, falls dies nötig sei, betonten die Medien. 
Obwohl zudem bei den EL keine Risiko-, Verwaltungs- und Sparbeiträge für die
berufliche Vorsorge bezahlt werden, wie Marcel Dobler für die Minderheit Nantermod
argumentierte, sprach sich die Mehrheit des Nationalrats dafür aus, diese Beiträge –
nicht jedoch die Beiträge der beruflichen BVG-Mindestvorsorge, wie es von der
Minderheit Gysi (sp, SG) gefordert worden war – als anerkannte Ausgaben zu
akzeptieren. Bei der EL-Revision habe man beschlossen, dass Personen ab 58 Jahren,
die arbeitslos werden, weiterhin bei ihrer Pensionskasse versichert bleiben könnten,
erklärte Kommissionssprecherin Meyer diesbezüglich. Dazu müssten sie aber
Risikobeiträge und Beiträge an die Verwaltungskosten leisten, die entsprechend hier
anerkannt werden sollten. 
Schliesslich änderte der Nationalrat den vom Ständerat eingefügten Artikel zur
Evaluation des Gesetzes: Der Ständerat hatte vorgesehen, dass der Bundesrat nach fünf
Jahren nicht nur Bericht erstatten, sondern auch einen Antrag für das weitere
Vorgehen stellen solle. Ein Ende der ÜL wäre somit zu diesem Zeitpunkt möglich. Der
Nationalrat strich diesen Punkt und ergänzte stattdessen die Anforderungen an den
Bericht. 
Gegen die Kommissionsmehrheit entschied sich der Nationalrat bezüglich der Frage, ob
rückwirkend auch bereits Ausgesteuerte Anrecht auf ÜL erhalten sollen. Mit 102 zu 92
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Stimmen sprachen sich die geschlossen stimmende SVP, Mehrheiten der FDP.Liberalen
und der Mitte-Fraktion sowie ein Mitglied der GLP-Fraktion für eine Minderheit Aeschi
und gegen eine entsprechende Regelung auf Rückwirkung aus. Zudem nahm der Rat
einen Antrag Regazzi (cvp, TI) an, wonach Branchen mit sozialpartnerschaftlichen
Lösungen von der Finanzierung der ÜL ausgenommen werden sollen, weil sie sich
bereits an eigenen Lösungen für ältere Mitarbeitende beteiligen müssten und es sonst
zu einer Doppelbesteuerung komme. Unklar blieb, wie diese Ausnahme ausgestaltet
werden soll. 
Mit 140 zu 54 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) löste der Nationalrat erst die
Ausgabenbremse und nahm den Entwurf in der Folge mit 131 zu 57 Stimmen (bei 9
Enthaltungen) an. Abgelehnt hatten ihn die Mitglieder der SVP-Fraktion mit Ausnahme
von Lorenzo Quadri sowie eine Minderheit der FDP.Liberalen-Fraktion, von der sich
zudem weitere sieben Mitglieder der Stimme enthielten. 1

Krankenversicherung

Ein Postulat Birrer-Heimo (sp, LU) wollte den Bundesrat beauftragen, die
Selbstregulierung der Krankenkassen bezüglich Werbeanrufen zu evaluieren. Dabei
sollte überprüft werden, ob die im neuen Krankenversicherungs-Aufsichtsgesetz
vorgesehene Selbstregulierung der Branche wirksam ist, ob dennoch weiterhin
Werbeanrufe im Zusammenhang mit der obligatorischen Grundversicherung getätigt
werden und bei den zuständigen Stellen entsprechende Beschwerden eingehen, wie
viele Krankenversicherer sanktioniert wurden, und ob weitere regulatorische
Massnahmen angezeigt wären. Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats. Er
sei sich der Problematik der unerwünschten Werbeanrufe bewusst und daher bereit,
die im Postulat gestellten Fragen zu beantworten. Einzig die im Vorstoss gesetzte Frist,
die Evaluation im ersten Jahr nach Inkrattreten des Aufsichtsgesetzes vorzunehmen,
erachtete er als zu kurz für eine sinnvolle Überprüfung. Die grosse Kammer zeigte sich
anderer Meinung: Nachdem das Postulat in der Wintersession 2015 von Nationalrat
Frehner (svp, BS) bekämpft worden war, stimmten in der darauffolgenden
Frühlingssession 97 Mitglieder dagegen und 88 dafür (bei 4 Enthaltungen). Frehner
hatte im Rat argumentiert, mit der Annahmeempfehlung beschaffe sich der Bundesrat
Arbeit auf Vorrat, und  es sei seltsam, die Selbstregulierung kurz nach ihrem
Inkrafttreten schon wieder zu hinterfragen, indem man eine Evaluation forciere. 2

POSTULAT
DATUM: 18.12.2015
FLAVIA CARONI

Prisca Birrer-Heimo (sp, LU; 17.3956) und Pascale Bruderer Wyss (sp, AG; 17.3964)
beabsichtigten in zwei in beiden Räten eingereichten Motionen, das KVG um einen
Absatz zu ergänzen, wonach der Bundesrat die Entschädigung der Vermittlertätigkeit
regeln kann und dadurch unverhältnismässige Ausgaben für Vermittlerprovisionen in
der Grundversicherung verhindern soll. Die Motionärinnen riefen in Erinnerung, dass
der Bundesrat bereits 2012 eine entsprechende Regelung vorgesehen habe, diese
jedoch «mit Verweis auf die Selbstregulierung der Branche gestrichen» worden sei.
Diese Selbstregulierung sahen die Motionärinnen allerdings aufgrund eines
Kassensturzberichts als nicht gegeben. Dieser habe ihrer Ansicht nach aufgezeigt, dass
die Vermittlerprovisionen deutlich höher lägen als die von der Branche vereinbarten
Beträge, Abschlüsse der OKP und der Zusatzversicherungen vermischt würden und
diesbezüglich keine Transparenz bestehe. Dies sei problematisch, da bei der OKP
Aufnahmepflicht herrsche und die Leistungen der Versicherer übereinstimmten.
Dadurch würden «Vermittlerprovisionen finanzielle Fehlanreize» generieren, was
womöglich zu einer Risikoselektion oder zur Vermittlung unnötiger
Zusatzversicherungen führen könne. Es bedürfe daher der Transparenz darüber, welche
Provisionen über die OKP abgewickelt würden. Der Bundesrat pflichtete der Ansicht der
Motionärinnen bei, wonach das gesetzte Ziel allein durch Selbstregulierung nicht
erreicht worden sei, und beantragte die beiden Motionen zur Annahme. 

Der Ständerat behandelte in der Wintersession 2017 einen Ordnungsantrag Kuprecht
(svp, SZ), der die Motion von Bruderer Wyss der SGK-SR zur Vorprüfung zuweisen wollte.
Kuprecht betonte, dass Provisionszahlungen in der OKP nicht akzeptabel seien, die
Problematik aber sehr komplex sei. Deshalb solle sich die Kommission des Themas
annehmen. Dem stimmte die Motionärin zu und empfahl Annahme des
Ordnungsantrags – was die kleine Kammer in der Folge tat.

Da die Nationalräte Thomas de Courten (svp, BL) und Matthias Samuel Jauslin (fdp, AG)
den Vorstoss von Birrer-Heimo Ende 2017 bekämpft hatten, gelangte dieser in der

MOTION
DATUM: 07.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Frühjahrssession 2018 in den Nationalrat. Dort erklärte Jauslin, dass die
Krankenkassenprämien nicht wegen der Vermittlerprovisionen stiegen, sondern wegen
zahlreicher anderer Gründe. Die Vermittlerprovisionen würden mit Geldern der
Zusatzversicherungen bezahlt. Ein solcher «Empörungsvorstoss» sei gemäss de
Courten unnötig. Diese Betitelung ihrer Motion wies Birrer-Heimo entschieden zurück
und verwies auf die Schreiben mehrerer Versicherungsgesellschaften, die ihr Ansinnen
unterstützten – wenn auch unter Bevorzugung eines anderen Lösungsvorschlags. Knapp
entschied sich der Nationalrat mit 94 zu 91 Stimmen bei einer Enthaltung für Annahme
der Motion. Das Zünglein an der Waage spielte eine Minderheit der SVP-Fraktion, die
sich für die Vorlage aussprach, wodurch die geschlossen stimmende FDP.Liberale-
Fraktion und grosse Teile der BDP- und SVP-Fraktionen von den übrigen Fraktionen
überstimmt wurden. Im Oktober 2018 zog Bruderer Wyss ihre im Ständerat eingereichte
Motion zurück. 3

Im Oktober 2018 reichte die SGK-SR eine Motion zur Einschränkung der
Vermittlerprovisionen in der OKP ein. Der Bundesrat sollte die Möglichkeit erhalten,
eine entsprechende Branchenlösung unter Sanktionen bei Nichteinhaltung für
allgemeinverbindlich zu erklären. Die Branchenlösung sollte ein Verbot der
telefonischen Kaltaquise – also des Kontakts zu Personen, zu denen ein Unternehmen
eine bestimmte Zeit lang keine Geschäftsbeziehungen unterhalten hatte – sowie
Pflichten zu einem von beiden Seiten unterzeichneten Beratungsprotokoll und
umfangreichen Ausbildungen für Vermittler beinhalten. 
In der Wintersession 2018 behandelte der Ständerat die Kommissionsmotion zusammen
mit einer Motion von Prisca Birrer-Heimo (sp, LU; Mo. 17.3956), die zukünftig
«unverhältnismässige» Ausgaben für Vermittlungsprovisionen verhindern wollte, und
einer Standesinitiative des Kantons St. Gallen, die Vermittlungsprovisionen in der OKP
gänzlich verbieten wollte. Pascale Bruderer Wyss (sp, AG) erklärte dem Rat für die
Kommission, dass mit der Kommissionsmotion die Selbstregulierung der Branche
untermauert werden solle, indem Verbindlichkeiten und Sanktionsmöglichkeiten
geschaffen würden. Dabei sollte jedoch zwischen Grundversicherung und
Zusatzversicherung unterschieden werden, denn obwohl die Branche die
Verbindlichkeit auf die Zusatzversicherungen ausweiten wollte, sprach sich die
Kommission nach Anhörung der Finma und der Weko aus Angst vor
Wettbewerbsverzerrungen dagegen aus. Da die Kommissionsmotion das Anliegen der
Motion Birrer-Heimo weitgehend aufnehme, sei diese abzulehnen, erklärte Bruderer
Wyss, die eine gleichlautende Motion nach Einreichung der Kommissionsmotion
zurückgezogen hatte. Auch die Standesinitiative des Kantons St. Gallen sei abzulehnen,
da diese deutlich weiter gehe als die Kommissionsmotion. Gesundheitsminister Berset
ergänzte die Ausführungen der Kommissionssprecherin um die aktuelle Situation
bezüglich der Branchenlösungen. Die Branche bereite seit Anfang 2018 eine
gemeinsame neue Vereinbarung vor, welche die Forderungen der Kommissionsmotion
aufnehme. In der Folge nahm der Ständerat stillschweigend die Kommissionsmotion an,
lehnte die Motion Birrer-Heimo ab und gab der Standesinitiative des Kantons St. Gallen
keine Folge. 4

MOTION
DATUM: 12.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2018 behandelte der Ständerat die Motion Birrer-Heimo (sp, LU)
gegen unverhältnismässige Ausgaben für Vermittlerprovisionen in der
Grundversicherung zusammen mit einer Kommissionsmotion, welche die
Selbstregulierung der Branche vom Bundesrat für allgemeinverbindlich erklären wollte,
und einer Standesinitiative des Kantons St. Gallen, die Vermittlungsprovisionen in der
OKP gänzlich verbieten wollte. In der Zwischenzeit hatte Pascale Bruderer Wyss (sp, AG)
ihre gleichlautende Motion zugunsten der Kommissionsmotion zurückgezogen. Wie von
der SGK-SR vorgeschlagen, entschied sich die kleine Kammer stillschweigend, die
Kommissionsmotion, welche einen Grossteil der Forderungen der Motion Birrer-Heimo
aufnahm, anzunehmen und letztere abzulehnen. 5

MOTION
DATUM: 12.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im März 2018 reichte der St. Galler Kantonsrat eine Standesinitiative ein, die ein Verbot
von Provisionszahlungen für Wechsel der Grundversicherung zum Ziel hatte.
Krankenkassen gäben gemäss einer Studie Hunderte von Millionen Schweizerfranken
pro Jahr an Provisionen für OKP-Abschlüsse aus, begründete der Kantonsrat seinen
Vorstoss. Diese Kosten müssten die Versicherten durch die Prämien tragen. Da viele
Krankenkassen die Branchenlösung von Santésuisse, welche die Provisionen auf CHF 50
pro OKP-Abschluss beschränkt, nicht unterzeichnet hätten oder sich nicht daran

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.21 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



hielten, sei ein Verbot nötig. 
Im Oktober 2018 beantragte die SGK-SR mit 11 zu 1 Stimmen, der Initiative keine Folge zu
geben. Obwohl die Kommission den Handlungsbedarf anerkannte, ging ihr ein
gänzliches Verbot zu weit. Stattdessen bevorzugte sie eine allgemeinverbindliche
Selbstregulierung der Branche mit wirksamen Sanktionen und reichte in der Folge eine
entsprechende Motion (Mo. 18.4091) ein. 
In der Wintersession 2018 behandelte der Ständerat die Standesinitiative zusammen
mit der Motion der SGK-SR und einer Motion von Prisca Birrer-Heimo (sp, LU; Mo.
17.3956), die zukünftig «unverhältnismässige» Ausgaben für Vermittlungsprovisionen
verhindern wollte. Wie von der Kommission empfohlen gab der Ständerat der
Standesinitiative keine Folge, da sie ihm zu weit ging. Stattdessen sprach sich der Rat
für die in der Kommissionsmotion enthaltene Selbstregulierungslösung aus. 6

Ende 2017 lancierte die Krankenkasse Helsana eine App mit dem Namen Helsana+, mit
der man für verschiedene sportliche, aber auch soziale Aktivitäten wie Joggen,
Fitnesstraining oder Vereinsmitgliedschaften Rabatte in der Zusatzversicherung bis
CHF 300 sowie in der Grundversicherung bis CHF 75 erhält. Ähnliche Bonusprogramme
für die Zusatzversicherungen gäbe es zwar schon länger, neu sei aber das
entsprechende Angebot für die Grundversicherung, berichteten die Medien. Dieser
Aspekt löste in der Presse breite Diskussionen aus. Mit dieser App eröffne die Helsana
die «Jagd nach besten Risiken» erneut, empörte sich etwa Lukas Bäumle vom
Seniorenrat. Die Belohnung von jungen, gesunden Personen diskriminiere die
körperlich beeinträchtigten oder betagten Personen und führe zu einer neuen Art der
Risikoselektion, pflichtete ihm Marianne Streiff-Feller (evp, BE) bei und auch Karl Vogler
(csp, OW) und Gesundheitsminister Berset kritisierten, dass die App dem
Solidaritätsgedanken der OKP wiederspreche und die Chancengleichheit verletze.
Geteilt wurde die Kritik auch von verschiedenen Organisationen aus Konsumenten- und
Patientenschutz und Pflege, Behindertenorganisationen sowie Gewerkschaften in
einem Positionspapier. Sie verwiesen zudem auf technisch nicht versierte oder auf ihre
Privatsphäre bedachte Personen, die ebenfalls diskriminiert würden. 
Doch nicht nur wegen möglicher Diskriminierung wurde die App kritisiert, sondern auch
wegen dem Datenschutz. Gesundheitsdaten gelten gemäss Datenschutzgesetz als
besonders schützenswerte Daten. Die Helsana erhalte nun dank der App viele
persönliche Informationen und Gesundheitsdaten, wie die Informationen aus
Fitnesstrackern, Fotos der Versicherten oder Angaben über Vereinsmitgliedschaften,
berichtete die Presse. Zudem sammle und verkaufe die App gemäss der Stiftung
Konsumentenschutz Unmengen von Daten im Hintergrund. Zwar erklärte die Helsana,
keine heiklen Daten zu speichern und die Informationen nicht weiterzugeben, jedoch
gewährten die AGB der Versicherung gemäss Konsumentenschutz sehr viel
weiterreichende Möglichkeiten – unter anderem eine stillschweigende Änderung der
Nutzungsart. 
Auf Kritik stiess die App auch in der Bevölkerung. So zeigte eine Befragung von 3'055
Personen durch die Forschungsstelle Sotomo, dass eine Mehrheit der Bevölkerung
verhaltensabhängige Krankenkassenprämien ablehnt. Entsprechend trafen sowohl eine
Prämiensenkung für Achtsame (56%) sowie eine Prämienerhöhung für Unachtsame
(60%) bei den Befragten insgesamt auf Ablehnung. Eine Umfrage der Stiftung für
Konsumentenschutz verdeutlichte zudem, dass das Bonusprogramm der Helsana auch
in der Branche selbst auf Kritik stiess. 6 von 15 grossen Krankenkassen gaben
ausdrücklich an, Rabattsysteme in der Grundversicherung abzulehnen. 

In der Folge reichten Karl Vogler (Ip. 18.3373), Marianne Streiff-Feller (Ip. 18.3282) und
Prisca Birrer-Heimo (sp, LU; Ip. 18.3354) Interpellationen zu diesem Thema im
Nationalrat ein. Darin fragten sie den Bundesrat, ob er auch der Meinung sei, dass
solche Bonusprogramme dem Solidaritätsgedanken zuwiderlaufen würden, ob solche
Programme gemäss KVG zulässig seien und welche gesetzlichen Massnahmen nötig
seien, um solche Programme zu verhindern. Der Bundesrat verwies darauf, dass eine
Ungleichbehandlung von Versicherten, Prämienrabatte für gesundes Verhalten sowie
eine Zweckentfremdung der Prämiengelder in der Grundversicherung bereits jetzt
unzulässig seien, weshalb er keine gesetzlichen Massnahmen als nötig erachte. Die
Helsana verwende aber für ihr Rabattprogramm nur Gelder aus der Zusatzversicherung,
nicht aus der Grundversicherung. Hingegen kritisierte der Bundesrat denselben Punkt,
welcher im April 2018 bereits der Eidgenössische Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB), Adrian Lobsiger, angesprochen hatte. Diesem
missfiel insbesondere der Zugriff der Zusatzversicherung der Helsana auf Daten der
Grundversicherung, welchem die Versicherten für den Erhalt der Boni zustimmen
müssten. Dies verstosse gegen das Datenschutzgesetz, da die Datenverarbeitung in den
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Sozialversicherungen einer gesetzlichen Grundlage unterliegen müssten, betonte er.
Die Helsana erachtete die freiwillige Zustimmung der Individuen hingegen als
«ausreichende rechtliche Grundlage»; zudem sei man damit nicht dem KVG
unterworfen, weil die Prämien aus freien Mitteln der Versicherung, nicht aus den
Geldern der OKP bezahlt würden. 
Nachdem die Helsana der Aufforderung Lobsigers, das Bonusprogramm auf die
Zusatzversicherung zu beschränken, nicht nachgekommen war, gelangte dieser vor das
Bundesverwaltungsgericht, das nun entscheiden musste, ob «die Vergütungen das
Prinzip des diskriminierungsfreien Zugangs zur Grundversicherung unterlaufe», wie es
der Tagesanzeiger formulierte. Nicht Sache des Gerichtsverfahrens waren hingegen die
Menge und die Verwendung der durch die App gesammelten Daten. Das
Bundesverwaltungsgericht stützte Lobsigers Einschätzung teilweise. Es entschied, dass
eine Einwilligung zur Weitergabe der Daten nur über die App nicht ausreiche und die
Helsana die unrechtmässig beschafften Daten löschen müsse. Diesen Aspekt habe die
Helsana aber bereits nach der Beschwerde des Datenschützers geändert, mittlerweile
erfolge die Einwilligung bereits nach den gesetzlichen Vorgaben, berichteten die
Medien. Offen liess das Gericht die Frage, ob das Bonusprogramm einer versteckten
Prämienverbilligung gleichkomme und damit gegen das KVG verstosse. 7
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